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Dieser wird jetzt maßgeblich erweitert: Künftig können diese Versicherten auch Leistungen der Tages- und
Nachtpflege, der Kurzzeitpflege und den Zuschlag für Mitglieder ambulant betreuter Wohngruppen erhalten.
Zudem wird ihnen ermöglicht, die Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohngruppen zu bekommen.
Damit erhalten sie jetzt Zugang zu allen Leistungen im ambulanten Bereich, die auch Personen mit einer Pfle-
gestufe zustehen. 

Vorwiegend körperlich beeinträchtigte Pflegebedürftige erhalten einen Anspruch auf zusätzliche Be-
treuungs- und Entlastungsleistungen

Bislang hatten nur Menschen mit einer auf Dauer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz (also insbeson-
dere an Demenz Erkrankte) einen Anspruch auf zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach   §
45b SGB XI. Auch das wird sich jetzt grundlegend ändern: Pflegebedürftige, die stärker körperlich einge-
schränkt sind – z. B. nach einem Schlaganfall – erhalten jetzt ebenfalls einen Anspruch auf entsprechende Leis-
tungen. Damit bekommen die Betroffenen nun auch erstmals einen Anspruch auf niedrigschwellige Hilfen, d.h.
sie können sich vor Ort ein Angebot suchen, das nach Landesrecht anerkannt ist, und bekommen die Kosten
bis zur Höhe von 104 Euro monatlich bzw. 1.248 Euro pro Jahr erstattet. Zudem steht ihnen künftig ebenfalls
die – oben bereits angeführte – Möglichkeit zu, zusätzlich maximal den hälftigen Anspruch auf ambulante Sa-
chleistungen für solche niedrigschwelligen Angebote zu verwenden.

- Festlegung der Pflegestufe
- Umfang der geeigneten, notwendigen und zumutbaren Maßnahmen
- Art, Umfang u. Dauer der Maßnahmen in Absprache mit dem Hausarzt
- Individueller Pflegeplan

PFLEGEGELD FÜR HÄUSLICHE PFLEGE

* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne von § 45a SGB XI - das
sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen

Leistungen aus dem Pflegeversicherungsgesetz:

Antrag auf Feststellung
der Pflegebedürftigkeit

Wer? Patient, Angehöriger
Wie? Formular der Kranken-/Pflegekasse
Wo? Antrag bei der Kranken-/Pflegekasse

Stufe der Pflegebedürftigkeit Leistungen 2014 pro Monat
(Angabe in Euro)

Leistungen ab 2015 pro Monat
(Angaben in Euro)

Pflegestufe 0 (mit Demenz)* 120 123
Pflegestufe I 235 244

Pflegestufe I (mit Demenz)* 305 316
Pflegestufe II 440 458

Pflegestufe II (mit Demenz)* 525 545
Pflegestufe III 700 728

Pflegestufe III (mit Demenz)* 700 728
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Das Pflegegeld kann in Anspruch genommen werden, wenn Angehörige oder Ehrenamtliche die Pflege über-
nehmen. Das Pflegegeld kann auch mit Pflegesachleistungen kombiniert werden.

ANSPRÜCHE AUF PFLEGESACHLEISTUNGEN FÜR HÄUSLICHE PFLEGE

* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne
von § 45a SGB XI - das sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen

Pflegesachleistungen können für die Hilfe durch einen ambulanten Pflegedienst eingesetzt werden. Pflegesa-
chleistungen können auch mit dem Pflegegeld kombiniert werden.

PFLEGE BEI VERHINDERUNG EINER PFLEGEPERSON DURCH PERSONEN,
DIE KEINE NAHEN ANGEHÖRIGEN SIND

* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne
von § 45a SGB XI - das sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen

Stufe der Pflegebedürftigkeit Leistungen 2014 pro Monat
(Angabe in Euro) bis zu

Leistungen ab 2015 pro Monat
(Angaben in Euro) bis zu

Pflegestufe 0 (mit Demenz)* 225 231

Pflegestufe I 450 468

Pflegestufe I (mit Demenz)* 665 689

Pflegestufe II 1.100 1.144

Pflegestufe II (mit Demenz)* 1.250 1.298

Pflegestufe III 1.550 1.612

Pflegestufe III (mit Demenz)* 1.550 1.612

Härtefall 1.918 1.995

Härtefall (mit Demenz)* 1.918 1.995

Stufe der Pflege-
bedürftigkeit

Leistungen 2014 pro 
Kalenderjahr bis zu

Leistungen ab 2015 pro
Kalenderjahr bis zu

Pflegestufe 0 (mit Demenz)*
1.550 Euro für Kosten
einer notwendigen

Ersatzpflege bis zu 4 Wochen

1.612 Euro für Kosten
einer notwendigen

Ersatzpflege bis zu 6 Wochen

Pflegestufe I
1.550 Euro für Kosten
einer notwendigen

Ersatzpflege bis zu 4 Wochen

1.612 Euro für Kosten
einer notwendigen

Ersatzpflege bis zu 6 Wochen

Häusliche Pflege
Unser Lächeln hilft        
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Macht die private Pflegeperson Urlaub oder ist sie durch Krankheit vorübergehend an der Pflege gehindert,
übernimmt die Pflegeversicherung die Kosten einer Ersatzpflege.

Ab dem 1. Januar 2015 ist eine Ersatzpflege bis zu 6 Wochen pro Kalenderjahr möglich. Außerdem kann bis zu
50% des Leistungsbetrags für Kurzzeitpflege (das sind bis zu 806 Euro) künftig zusätzlich für Verhinderungs-
pflege ausgegeben werden. Verhinderungspflege kann dadurch auf max. 150% des bisherigen Betrages ausge-
weitet werden. Der für die Verhinderungspflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leis-
tungsbetrag für eine Kurzzeitpflege angerechnet.

Bei einer Ersatzpflege durch nahe Angehörige wird die Verhinderungspflege auch ab 1. Januar 2015 auf bis zu
6 Wochen im Kalenderjahr ausgedehnt. Die Aufwendungen sind grundsätzlich auf den 1,5fachen Betrag des
Pflegegeldes der festgestellten Pflegestufe beschränkt.

TEILSTATIONÄRE LEISTUNGEN DER TAGES-/NACHTPFLEGE

* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne von § 45a SGB XI - das
sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen

Unter Tages- und Nachtpflege (teilstationäre Versorgung) versteht man die zeitweise Betreuung im Tagesver-
lauf in einer Pflegeeinrichtung.

Ab dem 1. Januar 2015 können die Leistungen der Tages- und Nachtpflege neben der ambulanten Pflegesa-
chleistung /dem Pflegegeld in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.

Stufe der Pflegebedürftigkeit Leistungen 2014 pro Monat
(Angabe in Euro) bis zu

Leistungen ab 2015 pro Monat
(Angaben in Euro) bis zu

Pflegestufe 0 (mit Demenz)* 0 231

Pflegestufe I 450 468

Pflegestufe I (mit Demenz)* 450 689

Pflegestufe II 1.100 1.144

Pflegestufe II (mit Demenz)* 1.100 1.298

Pflegestufe III 1.550 1.612

Pflegestufe III (mit Demenz)* 1.550 1.612
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KURZZEITPFLEGE

* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne von § 45a SGB XI - das
sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen

Viele Pflegebedürftige (im Sinne des Rechts der Pflegeversicherung) sind nur für eine begrenzte Zeit auf voll-
stationäre Pflege angewiesen, insbesondere zur Bewältigung von Krisensituationen bei der häuslichen Pflege
oder übergangsweise im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt. Für sie gibt es die Kurzzeitpflege in ent-
sprechenden stationären Einrichtungen.

Ab dem 1. Januar 2015 wird gesetzlich klargestellt, dass der im Kalenderjahr bestehende, noch nicht ver-
brauchte Leistungsbetrag für Verhinderungspflege auch für Leistungen der Kurzzeitpflege eingesetzt werden
kann. Dadurch kann der Leistungsbetrag der Kurzzeitpflege maximal verdoppelt werden; parallel kann auch
die Zeit für die Inanspruchnahme von 4 auf bis zu 8 Wochen ausgeweitet werden. Der für die Kurzzeitpflege in
Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Verhinderungspflege ange-
rechnet.

*** alle Angaben gem. Bundesministerium für Gesundheit

Stufe der Pflege-
bedürftigkeit

Leistungen 2014 pro 
Kalenderjahr bis zu

Leistungen ab 2015 pro
Kalenderjahr bis zu

Pflegestufe 0 (mit Demenz)* kein Anspruch 1.612 Euro für Kosten
einer notwendigen

Ersatzpflege bis zu 6 Wochen

Pflegestufe I
1.550 Euro für Kosten
einer notwendigen

Ersatzpflege bis zu 4 Wochen

1.612 Euro für Kosten
einer notwendigen

Ersatzpflege bis zu 6 Wochen

Pflegestufe I
Erhebliche Pflege

Pflegestufe III
Schwerstpflegebedürftige

Pflegestufe II
Schwerpflegebedürftige

Bei wenigstens zwei Verrich-
tungen aus einem oder
mehreren Bereichen
Mindestens 1x täglich Hilfe
Zusätzlich Hilfe bei der haus-
wirtschaftlichen Versorgung

Mindestens dreimal täglich
Hilfe zu verschiedenen Tages-
zeiten

Zusätzlich Hilfe bei der haus-
wirt schaftlichen Versorgung

Täglich Hilfe rund um die Uhr,
auch nachts

Zusätzlich Hilfe bei der haus-
wirt schaftlichen Versorgung

Unterscheidung der Pflegestufen zu Körperpflege, Ernährung und Mobilität

Pflegestufe 0
Erheblich eingeschränkte

Alltagkompetenz 

Diagnosen: Demenz
Alzheimer Krankheit u.a.
verlangt einen Bedarf an 
Grundpflege
Zusätzlich Hilfe bei der haus-
wirtschaftlichen Versorgung

Häusliche Pflege
Unser Lächeln hilft        
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Häusliche Pflege
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Ausblick 2017 (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II)

Das Zweite Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften
(Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Das neue Begutachtungsver-
fahren und die Umstellung von Pflegestufe auf Pflegegrad sollen zum 1. Januar 2017 wirksam werden.

Das Gesetz setzt den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff um. Damit erhalten erstmals alle Pflegedürftigen
gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperli-
chen oder psychischen Einschränkungen betroffen sind.

In Zukunft werden körperliche, geistige und psychische Einschränkungen gleichermaßen erfasst und in die
Einstufung einbezogen. Mit der Begutachtung wird der Grad der Selbstständigkeit in sechs verschiedenen Be-
reichen gemessen und – mit unterschiedlicher Gewichtung – zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt. Da-
raus ergibt sich die Einstufung in einen Pflegegrad. Die sechs Bereiche sind: 

1. Mobilität
2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 
4. Selbstversorgung
5. Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen

und Belastungen 
6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

Hauptleistungsbeträge in Euro

PG1 PG2 PG3 PG4 PG5

Geldleistung ambulant 316 545 728 901

Sachleistung ambulant 689 1298 1612 1995

Entlastungsbetrag ambulant
(zweckgebunden)

125 125 125 125 125

Leistungsbetrag stationär 125 770 1262 1775 2005

bundesdurchschnittlicher 
pflegebedingter Eigenanteil

580 580 580 580
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